
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand:

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeister  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeister                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: Off
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: Off
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 16.01.2023
	Beschlussvorlage: Durch eine Flurstücksteilung wurden im betrachteten Baubereich der Hans-Böheim-Str. aus dem ehemaligen Flurstück 815 die Flurstücke 815/1 (411m²) und 815/2 (599m²) gebildet. Antragsgegenständlich soll nun das Flurstück 815/2 mit einem EFH im Bungalowstil (Erdgeschoss mit Binderdach als Kaltdach) bebaut werden.Am Haus angebaut und vom Dach mit überdeckt ist eine Garage als 1. Stellplatz vorgesehen. Ein zweiter Stellplatz ist daneben ausgewiesen. Zur Garage wird eine neue Zufahrt geplant (gleichfalls neue Grundstückszufahrt). Die Zufahrt ist nicht vermaßt jedoch etwa 6m breit dargestellt. Der neue Hauseingang ist ca. 1,9m breit und wird an der nord-östlichen Grundstücksgrenze angelegt. Gemäß den technischen Festlegungen zum Entwässerungsantrag des AZV ist der Anschluss an die zentrale Abwasseranlage schmutzwasserseitig möglich. Das Niederschlagswasser ist dauerhaft dezentral auf dem Grundstück zu entsorgen. Dafür ist eine entsprechende Versickerungsanlage geplant und dimensioniert worden. Die Löschwasserversorgung ist nachgewiesen. Die Erschließung ist gesichert. Das geplante Gebäude fügt sich in die umgebende Bebauung ein, stellt aber bezogen auf die überbaute Grundfläche (191m²) die Obergrenze beim Maß der baulichen Nutzung dar. Insgesamt werden von den 599m² ca. 230m² überbaut. 
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 23.01.2023
	Beschlussnummer: TA2023-03
	Beschlusstext: im Rahmen der Anhörung nach § 69 Abs. 1 SächsBO dem Bauantrag für das Grundstück Hans-Böheim-Str., Flurstück 815/2, Gemarkung Großpösna (Errichtung Einfamilienhaus mit Garage) zuzustimmen, und nach § 36 BauGB das Einvernehmen zu erteilen.
	Herr/Frau: [Herr Hanewald]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Beschluss zum Bauantrag für das Grundstück Hans-Böheim-Str., Flurstück 815/2, Gemarkung Großpösna (Errichtung Einfamilienhaus mit Garage)
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off


